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bestimmte Sicherheits- und Qualitätsanfor
derungen bei der Herstellung und beim ent-
sprechenden Einsatz in der Praxis erfüllt. Da-
bei handelt es sich vorwiegend um Normen, 
die Themen wie Sicherheit, Gesundheit oder 
Umweltschutz betreffen.

Reduzierung des Haftungsrisikos
In der Regel reduziert die Einhaltung be-
stimmter Normen sowohl beim Hersteller als 
auch beim Anwender deren Haftungsrisiko, 
weil damit alles getan wird, was nach dem ak
tuellen Stand der Technik an Sicherheit gebo-
ten erscheint. So statuiert beispielsweise Art. 
82 Abs. 1 UVG (Bundesgesetz über die Unfall-
versicherung) dem Arbeitgeber folgende 
Pflicht: «Der Arbeitgeber ist verpflichtet, zur Verhü-
tung von Berufsunfällen und Berufskrankheiten alle 
Massnahmen zu treffen, die nach der Erfahrung not-
wendig, nach dem Stand der Technik anwendbar und 
den gegebenen Verhältnissen angemessen sind.» Nor-
mierte Produkte können damit einen massge-
benden Beitrag zum Rückgang der Unfall-
zahlen leisten.

Kennzeichen
Die Normen selbst stehen oftmals im Hinter-
grund, entsprechend bekannter sind jedoch 
die sogenannten Kennzeichen. Durch das An-
bringen einer bestimmten Kennzeichnung 
(hier nicht als Marke oder Logo verstanden) 
bestätigt der Hersteller oder Importeur nach 
aussen hin sichtbar, dass ein Produkt den gel-
tenden Normen entspricht und damit die 
Kennzeichnung rechtmässig auf  dem kenn-
zeichnungspflichtigen Produkt angebracht 
worden ist. Aber aufgepasst, eine Kennzeich-
nung selbst lässt in der Regel keine Rück-
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ennzeichen, Normen 
sowie damit verbun-
dene Konformitätser

klärungen dienen der Quali-
tätssicherung und sind somit 
auch für den Schutz der Ge-
sellschaft unerlässlich.

Normen gehören bei uns 
zum Alltag. Meist sind wir 
uns dessen jedoch gar nicht 
bewusst. «Noch bevor man am 
Morgen das Haus verlässt, haben 
zahlreiche Normen unser Leben 
schon sicherer und bequemer ge-
macht:» So läuft die wasser-
dichte Armbanduhr auch 
nach dem Duschen noch 
einwandfrei und auch die 
Fenster und Türen liessen 
sich problemlos schliessen. 
Unser geordnetes, abge-
stimmtes und globales Ge-
schäftsleben wäre ohne ent-
sprechende Normen so nicht 
mehr vorstellbar.

Deregulierung und 
Sicherheit
Kennzeichen und Normen 
leisten demnach einen be-
deutenden Beitrag zur De
regulierung und auch zur 
Sicherheit in den verschie-
densten Bereichen des Le-
bens. Der Staat beziehungs-
weise der Gesetzgeber wird 
einerseits von der techni
schen Detailregelung entlas
tet und kann, durch eine 
direkte Verweisung auf  ent-
sprechende Normen, we-
sentlich flexibler auf  Ände-
rungen im Stand der Technik 
reagieren. Gleichzeitig bie-
ten Normen die Gewähr 
dafür, dass ein entsprechend 
gekennzeichnetes Produkt 
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schlüsse zu, ob das Produkt wirklich durch 
eine unabhängige Stelle auf  die Einhaltung 
von bestimmten Normen überprüft worden 
ist oder nicht. Die Kennzeichnung dient damit 
zwar als externer Beweis für die Produktekonfor-
mität, ersetzt jedoch keine Konformitätserklä-
rung.

Konformitätserklärung
Mittels einer sogenannten Konformitätsbestä-
tigung bestätigt der verantwortliche Hersteller 
oder Händler schriftlich und verbindlich, dass 
ein bestimmtes Produkt die auf  der Erklärung 
spezifizierten Eigenschaften aufweist. Vorher 
darf  in der Regel ein (Sicherheits-)Produkt 
nicht auf  dem Markt verkauft werden. Die 
Konformitätserklärung sollte im Minimum 
folgende Angaben enthalten: 
•	 Angaben zum Hersteller
•	 Produktebeschreibung
•	 Prüfungsgrundlage / Norm
•	 Erklärung, dass das Produkt, welches auf  
den Markt gebracht wird, alle Sicherheitsan-
forderungen der entsprechenden Norm er-
füllt

•	 Eventuell Angabe betreffend der Zertifizie-
rungs- und Prüfstelle
•	 Datum der Bescheinigung
Die Spezifizierung der (Produkte-)Eigenschaf
ten erfolgt mittels Angabe derjenigen Normen, 
welche das Produkt einhält. Dies ist gerade bei 
Produkten der sogenannten Persönlichen Schutz-
ausrüstung, PSA, unumgänglich. Gerade an 
PSA-Produkten, welche beispielsweise in den 
Bereichen des Atem-, Augen-, Brand-, Fuss-, 
Gehör-, Haut- und Kopfschutzes eingesetzt 
werden, müssen besonders hohe Anforde-
rungen gestellt werden, damit diese einen 
wirksamen Schutz vor den relevanten Ge
sundheits- und Sicherheitsrisiken gewährleis
ten können. Die Konformität gewisser Pro-
dukte muss deshalb auch zwingend von einer 
anerkannten Prüfstelle bescheinigt werden. 
Bei solchen Produkten darf  der Hersteller die 
Kennzeichnung erst anbringen, wenn diese 
Stelle aufgrund des positiven Ausgangs des 
Konformitätsbewertungsverfahrens ihr Ein-
verständnis dazu erteilt hat.� ■

Markus Meier
Stv. Direktor, Wirtschaftskammer Baselland
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Tipps für einen Sommer  
      ohne Sonnenbrand

Folgendes gilt es zu beachten:
•	Gesetz: Bestehen Gesundheits-Risiken 
am Arbeitsplatz, müssen die entsprechen
den Schutzvorkehrungen vom Arbeitgeber 
getroffen und vom Arbeitnehmer ein
gehalten werden.
•	Konformität: Nur gesetzeskonforme, für 
den jeweiligen Einsatz zugelassene Pro-
dukte, deren Schutzwirkung vom Hersteller/
Lieferanten auch dokumentiert werden 
kann, gewährleisten Sicherheit.
•	Tragekomfort: PSA müssen auch auf 
Dauer bequem zu tragen sein und dürfen 
bei der Arbeit nicht behindern. Nur was 
effektiv getragen wird, bietet auch wirklich 
Schutz.
•	Tragedauer: PSA müssen während der 
ganzen Arbeitsdauer konsequent getragen 
und verwendet werden.
•	Wirtschaftlichkeit/Qualität: Bei der 
Anschaffung von PSA ist langfristig zu den-
ken: Billig-Produkte können teuer zu stehen 
kommen, wenn sie ihre Schutzaufgabe 
nicht erfüllen oder nicht getragen werden.

Box

•	 Auf  Kinder müssen Sie besonders achten. 
Mit einer Kopfbedeckung, Kleider in kräftigen 
Farben und einer Sonnenbrille schützen Sie 
Ihre Kinder optimal. Beachten Sie: Unter 1-jäh
rige Kinder gehören nicht an die direkte Sonne.
Zusätzlicher Tipp: Jeder Mensch reagiert indi-
viduell auf  die Sonneneinstrahlung. Auf  www.
hauttyp.ch können Sie Ihren Hauttyp bestim-
men und sich so noch besser schützen.
Wir wünschen Ihnen angenehme Sommertage 
und erholsame Ferien!� ■

Quelle: Krebsliga Schweiz

Carmen Zingrich,  
Gewerbeverband Basel-Stadt

ie wohlverdienten Sommerferien rü-
cken schon bald näher und damit aber 
auch die Gefahr eines Sonnenbrandes 

durch übermässige UVB-Bestrahlung. Jeder 
Sonnenbrand hinterlässt in der Haut bleibende 
Schäden, denn unsere Haut vergisst keinen 
Sonnenstrahl und erst recht keinen Sonnen-
brand. Eine gesunde Bräune gibt es nicht. Eine 
Sonnenbräunung ist immer ein Zeichen, dass 
die Haut angegriffen ist. 
Schützen Sie Ihre Haut gemäss folgenden 
Tipps und senken Sie so das Risiko von Haut-
krebs:
•	 Passen Sie die Aufenthaltsdauer in der Sonne 
Ihrem Hauttyp an.

•	 Halten Sie sich zwischen 11 und 15 Uhr im 
Schatten auf.
•	 Tragen Sie eine Sonnenbrille, geeignete 
Kleider und einen Hut.
•	 Sonnenschutzmittel mit hohem oder sehr 
hohem Lichtschutzfaktor auftragen. Alle Son-
nenschutzmittel müssen nach dem Baden er-
neut aufgetragen werden (auch wasserfeste), 
da sie beim Abtrocknen abgerieben werden.
•	 Schenken Sie Nase, Ohren, Lippen, Nacken 
und Schultern zusätzliche Beachtung, dort 
wirkt die Sonne sehr intensiv.
•	 Die Sonne entzieht dem Körper Flüssigkeit. 
Trinken Sie genügend Wasser oder ungezu-
ckerten Tee.
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